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Antrag auf Beschränkung der Benutzungspflicht
 
Information der Gemeinden Lalling, Hunding, Schaufling, Grattersdorf ( und dessen Ortsteile Wangering, Gottsmannsdorf, Nabin, Furthmühle).
 
Für die Weiternutzung von Brauchwasser ist bei Ihrer Gemeinde eine Genehmigung zu beantragen (ausgenommen für Gartenbewässerung).
 
Die Verunreinigung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes durch Keime aus einer privaten Versorgungsanlage stellt einen Straftatbestand dar.
 
Laut aktueller Trinkwasserverordnungen (gültig seit 1.1.2003) sind private Brauchwasseranlagen dem Gesundheitsamt zu melden.
 
Brauchwasser darf nur noch für folgende Verwendungszwecke eingesetzt werden:
 
Gartenbewässerung, Viehtränke, Toilettenspülung (gilt nicht für das Handwaschbecken), Auto- und Gerätereinigung (sofern Öl im Abfluss zurückgehalten wird).
 
Der Anschluss einer Waschmaschine ist grundsätzlich nicht mehr zulässig. (Laut Vollzugshinweise des Bay. Staatsministeriums für Gesundheit, Ernährung u. Verbraucherschutz bleibt es der Verantwortung des Verbrauchers überlassen, wenn trotzdem Regenwasser verwendet wird.)
Antrag
Ich
beantrage für folgende Verwendungszwecke die Beschränkung der Benutzungspflicht:
Gemeinde:
Ich bestätige, dass hierfür in meinem Anwesen
zwei klar voneinander getrennte Leitungssysteme für Trinkwasser aus dem gemeindlichen Netz und Brauchwasser aus der privaten Versorgungsanlage vorhanden sind bzw. geschaffen werden.
 
Es ist sichergestellt, dass durch die private Wasserversorgungsanlage keine Rückwirkungen auf das gemeindliche Wasserleitungsnetz möglich sind.
 
Die dem Kanal zugeführte Brauchwassermenge wird 
,
Unterschrift der/des Grundstückeigentümers/in
Ort, Datum
10.0.02
Landratsamt Deggendorf
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